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§ 82d SchUG Ubergangsrecht
betreffend die schulerautonome
Entscheidung uber die Erstellung

einer vorwissenschaftlichen Arbeit

an allgemein bildenden hoheren
Schulen

SchUG - Schulunterrichtsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Fur Prufungskandidatinnen und -kandidaten, die an einer allgemein bildenden héheren Schule bis zum Ende
des Schuljahres 2024/25 zumindest erstmalig zur abschlieenden Prufung zugelassen wurden, gelten die
Bestimmungen Uber die abschlieBenden Prufungen in der Fassung vor dem Bundesgesetzblatt BGBI. |
Nr. 121/2024.

2. (2)Im Schuljahr 2024/25 kénnen Schulerinnen und Schiler der letzten Schulstufe bis zum 30. September 2024 der
Schulleitung schriftlich bekannt geben,

1. 1.anstelle der abschlieBenden Arbeit gemal3 § 34 Abs. 3 Z 1 lit. b eine weitere schriftliche Klausurarbeit oder
mindliche Teilprufung ablegen zu wollen, wobei die Entscheidung gemeinsam mit den Festlegungen gemafR
8§ 34 Abs. 4 zu treffen ist oder

2. 2.im Einvernehmen mit der betreuenden Lehrperson ein bereits festgelegtes und genehmigtes Thema fur
die abschlieBende Arbeit durch eine forschende, gestalterische oder kiinstlerische Arbeit gemaf3 § 34 Abs.3

Z 1 lit. b zu ersetzten.

In Kraft seit 23.07.2024 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2024/121
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/34
file:///

	§ 82d SchUG Übergangsrecht betreffend die schülerautonome Entscheidung über die Erstellung einer vorwissenschaftlichen Arbeit an allgemein bildenden höheren Schulen
	SchUG - Schulunterrichtsgesetz


